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Asylve rfa h rens rec ht
Erlaubnis zum Verlassen eines zugewiesenen Aufe nthalts bere ic hes
Bezug: Erlass vom 26.02.1996, Az.: lV 610 a-212-29.233.61-3

Mit dem Bezugserlass wurde geregelt.  dass das Ermessen nach S 58 Abs. 1 AsylVfG bei

der Ertei lung einer Erlaubnis zum Verlassen des in der Aufe nth altsg estattung zugewiese-

nen Aufenthaltsbereichs grundsätzl ich zugunsten der Asylsuchenden ausgeübt werden

soll te, wenn eine der in dieser Regelung enthaltenen Bedingungen (dringendes öffentl i -

ches Interesse, zwingender Grund oder Vermeidung einer unbi l l igen Härte) gegeben war.

Mit Inkrafttreten des Zuwanderu ngsgesetzes am 01.01.2005 ist $ 58 Abs. 1 AsylVfG da-

hingehend verändert worden, dass bei Vorl iegen einer der o,g. Bedingungen eine Verlas-

senserlaubnis zwingend zu ertei len ist.  Die Erlassregelung ist damit durch eine noch dar-

über hinausgehende gesetzl iche Regelung inhalt l ich abgelöst worden. Der Erlass vom

26.02.1996,  Az . :  lV  610 a-212-29.233.61-3  w i rd  daher  au fgehoben.  Der  mi t  dem Er lass

übersandte Beschluss des VG Schleswig vom 13. '10.1995, Az.: 3 B 175195 kann zurAus-

legung der unbestimmten Rechtsbegrif fe,.zwingende Gründe" und,.unbi l l ige Härle rveiter

vervvendet rverden.
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terhin eine Ermessenseröffnung vor, die nicht mehr an Bedingun3en geknüpft ist.  Wie
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des Asylsuchenden auszuüben, sofern nicht besondere Umstände des Einzelfal les einer

F r l :  r h n i s o d e i l r  r n a  a n ' n p n q n S t e h e n .

Ausnahmen von der nach S 61 Abs 1 AufenthG bestehenden bzw. verfügten räumlichen

Beschränkung geduldeter Personen regeln sich nach S 12 Abs. 5 AufenthG. Diese Rege

iung entspricht hinsichtl ich der zwingenden Ertei lungsvora ussetzunge n und der Ernres-

senseröifnung dem $ 58 Abs. 1 AsylVfG. Bei der Ermessensausübung sind daher insowejt

die gleichen Maßstäbe anzusetzen.
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